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'Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss geméaRl § 92 Abs. 6a des Fiinften Buches
Sozialgesetzbuch beschlossene Richtlinie dient der Sicherung einer den gesetzlichen
Erfordernissen entsprechenden ausreichenden, zweckméaRigen und wirtschaftlichen
Psychotherapie der Versicherten und ihrer Angehoérigen in der vertragsarztlichen Ver-
sorgung. *Die Kosten tragt die Krankenkasse. *Zur sinnvollen Verwendung der Mittel ist
die folgende Richtlinie zu beachten. “Sie dient als Grundlage fiir Vereinbarungen, die
zur Durchfuihrung von Psychotherapie in der vertragsarztlichen Versorgung zwischen
den Vertragspartnern abzuschliel3en sind.

A
Allgemeines

8 1 Psychotherapie als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

(1)  'Psychotherapie kann im Rahmen dieser Richtlinie erbracht werden, soweit und
solange eine seelische Krankheit (siehe § 2) vorliegt.  Psychotherapie im Sinne
dieser Richtlinie wird in den 88 3 bis 7 definiert.

(2)  'Psychotherapie ist keine Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung und
gehdrt nicht zur vertragsarztlichen Versorgung, wenn sie nicht dazu dient, eine
Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhiten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern. ?Dies gilt ebenso fiir MaBnahmen, die aus-
schlie3lich zur beruflichen Anpassung oder zur Berufsforderung bestimmt sind,
fur Erziehungsberatung, Sexualberatung, koérperbezogene Therapieverfahren,
darstellende Gestaltungstherapie sowie heilpadagogische oder ahnliche Mal3-
nahmen.

(3) ! Die arztliche Beratung tiber vorbeugende und diatetische MaRnahmen wie auch
die Erlauterungen und Empfehlungen von Ubenden, therapieférdernden Begleit-
mafl3nahmen sind ebenfalls nicht Psychotherapie und sind auch nicht Bestandteil
der psychosomatischen Grundversorgung.

(4)  'Psychotherapieverfahren, -methoden und -techniken, die den in den §§ 1 bis 11
genannten Erfordernissen nicht entsprechen, oder therapeutisch nicht hinrei-
chend erprobt und wissenschaftlich begriindet wurden, sind nicht Bestandteil der
vertragsarztlichen Versorgung.

§ 2 Seelische Krankheit

(1)  'In dieser Richtlinie wird seelische Krankheit verstanden als krankhafte Stérung
der Wahrnehmung, des Verhaltens, der Erlebnisverarbeitung, der sozialen Be-
ziehungen und der Kérperfunktionen. 2Es gehort zum Wesen dieser Stérungen,
dass sie der willentlichen Steuerung durch die Patientin oder den Patienten nicht
mehr oder nur zum Teil zuganglich sind.

(2)  'Krankhafte Stérungen konnen durch seelische oder kérperliche Faktoren verur-
sacht werden; sie werden in seelischen und koérperlichen Symptomen und in
krankhaften Verhaltensweisen erkennbar, denen aktuelle Krisen seelischen Ge-
schehens, aber auch pathologische Veranderungen seelischer Strukturen zu-
grunde liegen kdnnen.
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®3)

(4)

!Seelische Strukturen werden in dieser Richtlinie verstanden als die anlagemaRig
disponierenden und lebensgeschichtlich erworbenen Grundlagen seelischen Ge-
schehens, das direkt beobachtbar oder indirekt erschliel3bar ist.

'Auch Beziehungsstérungen kénnen Ausdruck von Krankheit sein; sie sind fir
sich allein nicht schon Krankheit im Sinne dieser Richtlinie, sondern kdnnen nur
dann als seelische Krankheit gelten, wenn ihre ursachliche Verknipfung mit einer
krankhaften Veranderung des seelischen oder korperlichen Zustandes eines
Menschen nachgewiesen wurde.

§ 3 Atiologische Orientierung der Psychotherapie

(1)

(2)

!psychotherapie, als Behandlung seelischer Krankheiten im Sinne dieser Richtli-
nie, setzt voraus, dass das Krankheitsgeschehen als ein ursachlich bestimmter
Prozess verstanden wird, der mit wissenschaftlich begriindeten Methoden unter-
sucht und in einem Theoriesystem mit einer Krankheitslehre definitorisch erfasst
ist.

!Die Theoriesysteme miissen seelische und kérperliche Symptome als Ausdruck
des Krankheitsgeschehens eines ganzheitlich gesehenen Menschen wahrneh-
men und beriicksichtigen. “Sie miissen den gegenwartigen, lebensgeschichtli-
chen und gesellschaftlichen Faktoren in ihrer Bedeutung fur das Krankheitsge-
schehen gerecht werden.

8§ 4 Ubergreifende Merkmale von Psychotherapie

(1)

()

®3)

!psychotherapie dieser Richtlinie wendet methodisch definierte Interventionen
an, die auf als Krankheit diagnostizierte seelische Stérungen einen systematisch
verandernden Einfluss nehmen und Bewaltigungsfahigkeiten des Individuums
aufbauen.

!Diese Interventionen setzen eine bestimmte Ordnung des Vorgehens voraus.
“Diese ergibt sich aus Erfahrungen und gesicherten Erkenntnissen, deren wis-
senschaftliche Reflexion zur Ausbildung von Behandlungsverfahren und — me-
thoden, die in einen theoriegebunden Rahmen gemald 8§ 5 Absatz 1 Nummer 1
und 8 6 Absatz 1 Nummer 1 eingebettet sind, gefuhrt hat.

'In der psychotherapeutischen Intervention kommt, unabhangig von der Wahl
des Therapieverfahrens, der systematischen Beriicksichtigung und der kontinu-
ierlichen Gestaltung der Therapeut-Patient-Beziehung eine zentrale Bedeutung
Zu.
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§ 5 Definition Psychotherapieverfahren

(1)

()

'Ein zur Krankenbehandlung geeignetes Psychotherapieverfahren ist gekenn-
zeichnet durch:

1.

eine umfassende Theorie der Entstehung und Aufrechterhaltung von
Krankheiten und ihrer Behandlung oder verschiedene Theorien der
Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten und ihrer Behandlung auf
der Basis gemeinsamer theoriegebundener Grundannahmen,

eine darauf bezogene psychotherapeutische Behandlungsstrategie fir ein
breites Spektrum von Anwendungsbereichen oder mehrere darauf bezogene
psychotherapeutische Behandlungsmethoden fiir ein breites Spektrum von
Anwendungsbereichen und

darauf bezogene Konzepte zur Indikationsstellung, zur individuellen Behand-
lungsplanung und zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung.

'Ein Psychotherapieverfahren im Sinne dieser Richtlinie muss die Voraussetzun-
gen nach 8§ 17 Absatz 1 erfillen.

§ 6 Definition Psychotherapiemethode

(1)

(2)

'Eine zur Behandlung einer oder mehrerer Stérungen mit Krankheitswert geeig-
nete Psychotherapiemethode ist gekennzeichnet durch:

1.

eine Theorie der Entstehung und der Aufrechterhaltung dieser Stérung bzw.
Stérungen und eine Theorie ihrer Behandlung,

Indikationskriterien einschlie3lich deren diagnostischer Erfassung,
die Beschreibung der Vorgehensweise und
die Beschreibung der angestrebten Behandlungseffekte.

'Eine Psychotherapiemethode im Sinne dieser Richtlinie muss die Voraussetzun-
gen nach 8§ 17 Absatz 2 erflllen.

§ 7 Definition psychotherapeutische Technik

'Eine psychotherapeutische Technik ist eine konkrete Vorgehensweise mit deren Hilfe
die angestrebten Ziele im Rahmen der Anwendung von Verfahren und Methoden er-
reicht werden sollen.

§ 8 Feststellungen zu Verfahren und Methoden

'In § 13 und in Anlage 1 der Richtlinie wird festgestellt, fiir welche Verfahren und Me-
thoden die Erfordernisse der Psychotherapie-Richtlinie als erflllt gelten und gegebe-
nenfalls unter welchen Bedingungen diese zur Behandlung von Krankheit Anwendung
finden kdnnen.
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8 9 Einbeziehung des sozialen Umfeldes

'Im Rahmen einer Psychotherapie kann es notwendig werden, zur Erreichung eines
ausreichenden Behandlungserfolges Beziehungspersonen aus dem engeren Umfeld
(Partnerin oder Partner, Familie) der Patientin oder des Patienten in die Behandlung
einzubeziehen.

8 10 Verbindung von Diagnostik und Therapie

'Psychotherapie setzt eine &tiologisch orientierte Diagnostik voraus, welche die jeweili-
gen Krankheitserscheinungen erklart und zuordnet. Dies gilt auch fiir die vorwiegend
tibenden und suggestiven Interventionen. Die angewandte Psychotherapie muss in
einer angemessenen Relation zu Art und Umfang der diagnostizierten Erkrankung ste-
hen. “Psychotherapieverfahren, -methoden und —techniken ohne Erfiillung der ge-
nannten Erfordernisse sind als Psychotherapie im Sinne der Richtlinien nicht geeignet.
®VVoraussetzung ist ferner, dass der Krankheitszustand in seiner Komplexitat erfasst
wird, auch dann, wenn nur die Therapie eines Teilzieles angestrebt werden kann.

8 11 Psychosomatische Grundversorgung

!Die Psychotherapie im Sinne dieser Richtlinie wird in der vertragsarztlichen Versor-
gung erganzt durch MaRnahmen der psychosomatischen Grundversorgung. “Dabei
handelt es sich um eine mdglichst friihzeitige differentialdiagnostische Klarung psychi-
scher und psychosomatischer Krankheitszustande in ihrer atiologischen Verknipfung
und in der Gewichtung psychischer und somatischer Krankheitsfaktoren. *Die psycho-
somatische Grundversorgung umfasst seelische Krankenbehandlung durch verbale In-
terventionen und durch tGbende und suggestive Interventionen bei akuten seelischen
Krisen, auch im Verlauf chronischer Krankheiten und Behinderungen.

§ 12 Schriftliche Dokumentation
'Psychotherapie und psychosomatische Grundversorgung erfordern eine schriftliche

Dokumentation der diagnostischen Erhebungen und der wesentlichen Inhalte der psy-
chotherapeutischen Interventionen.

B
Psychotherapeutische Behandlungs- und Anwendungsformen
§ 13 Behandlungsformen
'Folgende Behandlungsformen sind anerkannte Psychotherapieverfahren im Sinne die-
ser Richtlinie. lhnen liegt ein umfassendes Theoriesystem der Krankheitsentstehung
zugrunde, und ihre spezifischen Behandlungsmethoden sind in ihrer therapeutischen
Wirksamkeit belegt:

1. Psychoanalytisch begriindete Verfahren

2. Verhaltenstherapie



Psychotherapie-Richtlinien

§ 14 Psychoanalytisch begrindete Verfahren

(1)

(2)

!Diese Verfahren stellen Formen einer &tiologisch orientierten Psychotherapie dar,
welche die unbewusste Psychodynamik neurotischer Stérungen mit psychischer
oder somatischer Symptomatik zum Gegenstand der Behandlung machen. 2Zur
Sicherung ihrer psychodynamischen Wirksamkeit sind bei diesen Verfahren
ubende und suggestive Interventionen auch als Kombinationsbehandlung grund-
satzlich ausgeschlossen.

'Als psychoanalytisch begriindete Psychotherapieverfahren gelten im Rahmen
dieser Richtlinie die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die analyti-
sche Psychotherapie.

§ 14a Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

(1)

(2)

®3)

!Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie umfasst &tiologisch orientierte
Therapieformen, mit welchen die unbewusste Psychodynamik aktuell wirksamer
neurotischer Konflikte und struktureller Stérungen unter Beachtung von Ubertra-
gung, Gegenubertragung und Widerstand behandelt werden.

'Eine Konzentration des therapeutischen Prozesses wird durch Begrenzung des
Behandlungszieles, durch ein vorwiegend konfliktzentriertes Vorgehen und durch
Einschrankung regressiver Prozesse angestrebt. “Die tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie gelangt auch in jenen Fallen zur Anwendung, in denen eine
l&angerfristige therapeutische Beziehung erforderlich ist.

'Als Sonderformen der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie konnen
folgende Psychotherapiemethoden zur Anwendung kommen:

Kurztherapie

Fokaltherapie

Dynamische Psychotherapie

Niederfrequente Therapie in einer l|angerfristigen, Halt
gewdahrenden therapeutischen Beziehung.

PwnNPR

8§ 14b Analytische Psychotherapie

!Die analytische Psychotherapie umfasst jene Therapieformen, die zusammen mit
der neurotischen Symptomatik den neurotischen Konfliktstoff und die zugrunde
liegende neurotische Struktur der Patientin oder des Patienten behandeln und da-
bei das therapeutische Geschehen mit Hilfe der Ubertragungs-, Gegeniibertra-
gungs- und Widerstandsanalyse unter Nutzung regressiver Prozesse in Gang set-
zen und fordern.

§ 15 Verhaltenstherapie

(1)

'Die Verhaltenstherapie als Krankenbehandlung umfasst Therapieverfahren, die
vorwiegend auf der Basis der Lern- und Sozialpsychologie entwickelt worden sind.
2Unter den Begriff "Verhalten" fallen dabei beobachtbare Verhaltensweisen sowie
kognitive, emotionale, motivationale und physiologische Vorgénge. *Verhaltens-
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)

®3)

therapie im Sinne dieser Richtlinie erfordert die Analyse der ursachlichen und
aufrechterhaltenden  Bedingungen des  Krankheitsgeschehens  (Verhal-
tensanalyse). “Sie entwickelt ein entsprechendes Stérungsmodell und eine uber-
geordnete Behandlungsstrategie, aus der heraus die Anwendung spezifischer In-
terventionen zur Erreichung definierter Therapieziele erfolgt.

'Aus dem jeweiligen Stérungsmodell kénnen sich folgende Schwerpunkte der
therapeutischen Interventionen ergeben:

1. Stimulus-bezogene Methoden (z. B. systematische Desensibilisierung)

2. Response-bezogene Methoden (z.B. operante Konditionierung,
Verhaltenstbung)

3. Methoden des Modelllernens

4. Methoden der kognitiven Umstrukturierung (z. B. Problemldsungs-
verfahren, Immunisierung gegen Stressbelastung)

5. Selbststeuerungsmethoden (z. B. psychologische und psychophy-
siologische Selbstkontrolltechniken).

'Die Komplexitat der Lebensgeschichte und der individuellen Situation der oder
des Kranken erfordert eine Integration mehrerer dieser Interventionen in die tber-
geordnete Behandlungsstrategie.

8§ 16 Keine Kombination von psychoanalytisch begrindeten Verfahren und

Verhaltenstherapie

'Psychoanalytisch begriindete Verfahren und Verhaltenstherapie sind nicht kombinier-
bar, weil die Kombination der Verfahren zu einer Verfremdung der methodenbezogenen
Eigengesetzlichkeit des therapeutischen Prozesses fuhren kann.

§ 17 Anerkennung neuer Psychotherapieverfahren und -methoden

(1)

'Uber die in § 13 genannten Verfahren hinaus kénnen als Psychotherapie geman
Abschnitt A der Richtlinie in der vertragsarztlichen Versorgung andere Verfahren
Anwendung finden, wenn nachgewiesen ist, dass sie die nachstehenden Vor-
aussetzungen nach Nummer 1 bis 3 erfullen:

1. Feststellung durch den wissenschaftlichen Beirat gemald § 11 Psycho-
therapeutengesetzes, dass das Verfahren als wissenschaftlich anerkannt
fur eine vertiefte Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin oder
zum Psychologischen Psychotherapeuten oder zur Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin oder zum Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten angesehen werden kann.
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()

2. Fiar Verfahren der Psychotherapie bei Erwachsenen ist ein Nachweis von
indikationsbezogenem Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit nach Maligabe der Verfahrensordnung des Gemeinsamen
Bundesausschusses fir mindestens die Anwendungsbereiche § 22 Ab-
satz 1 Nummer 1, 2 und entweder

a) zusatzlich fur mindestens einen der folgenden Anwendungsberei-
che: § 22 Absatz 1 Nummer 3, 8 Absatz 2 Nummer 1 oder

b) zusatzlich fir mindestens zwei der folgenden Anwendungsberei-
che:8 22 Absatz 1 Nummer 4 bis 7, 9, Absatz 2 Nummer 2 bis 4

zu erbringen.

-Anstelle eines Nutzennachweises in einem der Anwendungsbereiche nach Satz
1 Buchstabe b kann je nach Studienlage im Einzelfall ein Nutzennachweis durch
Studien zu gemischten psychischen Stdérungen anerkannt werden. sGemischte
Stérungen im Sinne des Satzes 2 werden von Studien erfasst, in denen
Uberwiegend Patientinnen und Patienten mit komplexen Stérungen und/oder
diagnostisch gemischte Patientengruppen behandelt wurden; den psychischen
Storungen der in den Studien behandelten Patientinnen und Patienten muss
Krankheitswert zukommen. .Ein Nutzennachweis nach Satz 2 kann nur
anerkannt werden, wenn eine Zuordnung der jeweiligen Studie zu einem der
Anwendungsbereiche nach 8§22 Absatz 1 Nummer 1 bis 9 und Absatz 2 Nummer
1 bis 4 nicht mdglich ist und wenn der durch die Studie gefuhrte Nutzennachweis
nicht Gberwiegend auf Behandlungseffekte bei Stérungen aus solchen
Anwendungsbereichen zurtckzufiihren Ist, far die bereits ein
indikationsspezifischer ~ Nutzennachweis  erbracht worden ist. sEine
Berucksichtigung nach Satz 2 bedarf einer umfassenden Abwagung im Einzelfall,
inwieweit ein Nutzennachweis durch Studien zu gemischten Stdrungen in seiner
Bedeutung einem Nutzennachweis in einem der Anwendungsbereiche nach Satz
1 Buchstabe b gleichkommt.

3. 1Far Verfahren der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen ist ein
Nachweis von indikationsbezogenem Nutzen, medizinischer Notwendig-
keit und Wirtschaftlichkeit nach Mafigabe der Verfahrensordnung des
Gemeinsamen Bundesausschusses mindestens fur die Anwendungsbe-
reiche 8 22 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 9 (nur Hyperkinetische Stérungen
oder Stérungen des Sozialverhaltens) zu erbringen. ;Soweit der Nachweis
lediglich fur zwei dieser Anwendungsbereiche erfolgt, ist zuséatzlich ein
Nachweis fir mindestens zwei der Anwendungsbereiche § 22 Absatz 1
Nummer 3 bis 9 (mit Ausnahme Hyperkinetische Stérungen oder Stérun-
gen des Sozialverhaltens), Absatz 2 Nummer 1 bis 4 zu erbringen.
sAbsatz 1 Nummer 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

'Eine neue Methode kann nach vorangegangener Anerkennung durch den
wissenschaftlichen Beirat gemall 8 11 des Psychotherapeutengesetzes und
Nachweis von Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach
Mal3gabe der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses indi-
kationsbezogen Anwendung finden.

10
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(3)  lIn begriindeten Ausnahmefallen kann von der in Absatz 1 Nummer 1 und in Ab-
satz 2 geregelten Voraussetzung einer vorherigen Anerkennung durch den wis-
senschaftlichen Beirat gemal’ 8§ 11 des Psychotherapeutengesetzes abgewichen
werden. “Der Gemeinsame Bundesausschuss stellt fest, fiir welche Verfahren
und Methoden in der Psychotherapie und Psychosomatik die der Verfahrensord-
nung des Gemeinsamen Bundesausschusses und der Psychotherapie-Richtlinie
zugrundeliegenden Erfordernisse als erfullt gelten und gegebenenfalls unter wel-
chen Bedingungen diese zur Behandlung von Krankheit Anwendung finden kon-
nen. °Die Feststellungen sind als Anlage 1 Bestandteil der Richtlinie.

§ 18 Anwendungsformen

'Psychotherapie im Rahmen dieser Richtlinie kann in folgenden Formen Anwendung
finden:

1. Einzeltherapie bei Erwachsenen:

Anwendung der unter 8 13 und § 21 genannten Behandlungsformen bei der Be-
handlung einer einzelnen oder eines einzelnen Kranken.

2. Behandlung von Erwachsenen in Gruppen:
Anwendung der unter § 13 genannten Verfahren, sofern die Interaktion zwischen
mehreren Kranken therapeutisch erforderlich ist und die gruppendynamischen
Prozesse entsprechend genutzt werden.

3. Einzeltherapie bei Kindern und Jugendlichen:
Anwendung der unter 8 13 und 8§ 21 genannten Verfahren unter Berucksichti-
gung der altersspezifischen Bedingungen, ggf. unter Einbeziehung von Bezugs-
personen aus dem engeren Umfeld.

4. Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Gruppen:
Anwendung der unter 8§ 13 genannten Verfahren unter Berucksichtigung der al-
tersspezifischen Bedingungen und unter Nutzung gruppendynamischer Prozesse
bei der Behandlung mehrerer Kinder, ggf. unter Einbeziehung von Bezugsperso-
nen aus dem engeren Umfeld.

5. Behandlung von Kranken in Gruppen:

Bei der Behandlung von Kranken in Gruppen soll die Gro3e der Gruppe bei

- psychoanalytisch begrindeten Verfahren 6 bis 9
— der Verhaltenstherapie 2 bis 9
— den Ubenden Interventionen 2 bis 10

Kranke umfassen.

11
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§ 19 Kombination von Anwendungsformen

'Im Rahmen psychoanalytisch begriindeter Verfahren ist die simultane Kombination von
Einzel- und Gruppentherapie grundsatzlich ausgeschlossen. *Auf dem Gebiet der tie-
fenpsychologisch fundierten Psychotherapie kann eine solche Kombination nur geman
§ 14a Absatz 3 Nummer 4 aufgrund eines dazu besonders begriindeten Erstantrages
durchgeftihrt werden.

§ 20 Behandlungsfrequenz

(1)

(2)

!Die Behandlungsfrequenz ist in den psychoanalytisch begriindeten Verfahren
wie auch in der Verhaltenstherapie auf maximal 3 Behandlungsstunden in der
Woche zu begrenzen, um eine ausreichende Therapiedauer im Rahmen der
Kontingentierung zu gewahrleisten.

'Eine durchgehend hochfrequente Psychotherapie kann im Rahmen dieser
Richtlinie keine Anwendung finden. ?Bei der Therapieplanung oder im Verlauf der
Behandlung kann es sich jedoch als notwendig erweisen, ggf. einen Abschnitt
der Psychotherapie in einer héheren Wochenfrequenz durchzufihren, um eine
groRere Effektivitat der Therapie zu gewahrleisten. *Der entsprechende Abschnitt
darf nicht das gesamte Kontingent eines Bewilligungsschrittes umfassen. “Die
Notwendigkeit einer abschnittsweisen héheren Wochenfrequenz ist in der An-
tragstellung differenziert zu begrinden.

C
Psychosomatische Grundversorgung

§ 21 Allgemeines

(1)

(2)

!Die psychosomatische Grundversorgung kann nur im Rahmen einer iibergeord-
neten somato-psychischen Behandlungsstrategie Anwendung finden. ?Voraus-
setzung ist, dass die Arztin oder der Arzt die urséchliche Beteiligung psychischer
Faktoren an einem komplexen Krankheitsgeschehen festgestellt hat oder
aufgrund ihrer oder seiner arztlichen Erfahrung diese als wahrscheinlich an-
nehmen muss. 3Ziel der psychosomatischen Grundversorgung ist eine méglichst
frihzeitige differentialdiagnostische Klarung komplexer Krankheitsbilder, eine
verbale oder Ubende Basistherapie psychischer, funktioneller und psychosomati-
scher Erkrankungen durch die primar somatisch orientierte Arztin oder den pri-
mar somatisch orientierten Arzt und ggf. die Indikationsstellung zur Einleitung ei-
ner atiologisch orientierten Psychotherapie.

!Die begrenzte Zielsetzung der psychosomatischen Grundversorgung strebt eine
an der aktuellen Krankheitssituation orientierte seelische Krankenbehandlung an;
sie kann wahrend der Behandlung von somatischen, funktionellen und psychi-
schen Stérungen von Krankheitswert als verbale Intervention oder als Anwen-
dung lbender und suggestiver Interventionen von der behandelnden Arztin oder
dem behandelnden Arzt durchgefuhrt werden.
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8§ 21a Verbale Interventionen

(1)

(2)

!Die verbalen Interventionen orientieren sich in der psychosomatischen
Grundversorgung an der jeweils aktuellen Krankheitssituation; sie ful3en auf einer
systematischen, die Introspektion fordernden Gesprachsfihrung und suchen
Einsichten in psychosomatische Zusammenhange des Krankheitsgeschehens
und in die Bedeutung pathogener Beziehungen zu vermitteln.  Die Arztin oder
der Arzt bericksichtigt und nutzt dabei die krankheitsspezifischen Interaktionen
zwischen der Patientin oder dem Patienten und der Therapeutin oder dem The-
rapeuten, in denen die seelische Krankheit sich darstellt. *Dariiber hinaus wird
angestrebt, Bewaltigungsfahigkeiten der oder des Kranken, evtl. unter Einschal-
tung der Beziehungspersonen aus dem engeren Umfeld, aufzubauen.

!Die verbalen Interventionen kénnen nur in Einzelbehandlungen durchgefiihrt
und nicht mit Gbenden oder suggestiven Interventionen in derselben Sitzung
kombiniert werden; sie kbnnen in begrenztem Umfang sowohl tber einen kirze-
ren Zeitraum als auch im Verlauf chronischer Erkrankungen tber einen langeren
Zeitraum niederfrequent Anwendung finden, wenn eine atiologisch orientierte
Psychotherapie nach § 13 nicht indiziert ist. °Die Durchfiihrung von MaRnahmen
nach 8 2la ist neben der Anwendung psychotherapeutischer Verfahren nach
§ 13 ausgeschlossen.

§ 21b Ubende und suggestive Interventionen

(1)

)

!psychosomatische Grundversorgung durch tibende und suggestive Interventio-
nen unter Einschluss von Instruktionen und von Bearbeitung therapeutisch be-
deutsamer Phanomene. “Dabei kénnen folgende Interventionen zur Anwendung
kommen:

1. Autogenes Training als Einzel- oder Gruppenbehandlung (Unterstufe)

2. Jacobsonsche Relaxationstherapie als Einzel- oder Gruppenbehand-
lung

3. Hypnose in Einzelbehandlung

3Diese Interventionen diirfen wahrend einer tiefenpsychologisch fundierten oder
analytischen Psychotherapie grundséatzlich nicht angewendet werden.

'Die MaRnahmen der psychosomatischen Grundversorgung gemaR Absatz 1

Nummer 1 und 2 sind auch als Gruppenbehandlung durchfiihrbar. *Eine Kombi-
nation von Einzel- und Gruppenbehandlung ist méglich.
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D
Anwendungsbereiche

§ 22 Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie

(1)

(2)

!Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie gemaR Abschnitt B und MaR-
nahmen der Psychosomatischen Grundversorgung gemald Abschnitt C der
Richtlinie bei der Behandlung von Krankheiten kdnnen nur sein:

1.

wn

©oNOOA

Affektive Storungen: depressive Episoden, rezidivierende depressive Stérun-
gen, Dysthymie;

Angststdérungen und Zwangsstérungen;

Somatoforme Stérungen und Dissoziative Stérungen (Konversionsstorun-
gen);

Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstorungen;
Essstorungen;

Nichtorganische Schlafstérungen;

Sexuelle Funktionsstérungen;

Personlichkeitsstorungen und Verhaltensstérungen;

Verhaltens- und emotionale Stérungen mit Beginn in der Kindheit und Ju-
gend.

!psychotherapie kann neben oder nach einer somatisch arztlichen Behandlung
von Krankheiten oder deren Auswirkungen angewandt werden, wenn psychische
Faktoren einen wesentlichen pathogenetischen Anteil daran haben und sich ein
Ansatz fur die Anwendung von Psychotherapie bietet; Indikationen hierfir kon-
nen nur sein:

la. Psychische und Verhaltensstérungen durch psychotrope Substanzen, im

Falle der Abhangigkeit von psychotropen Substanzen beschrankt auf den
Zustand der Suchtmittelfreiheit beziehungsweise Abstinenz.

Abweichend davon ist eine Anwendung der Psychotherapie bei Abhangigkeit
von psychotropen Substanzen dann zulassig, wenn die Suchtmittelfreiheit
beziehungsweise Abstinenz parallel zur ambulanten Psychotherapie bis zum
Ende von maximal 10 Behandlungsstunden erreicht werden kann. Das
Erreichen der Suchtmittelfreiheit beziehungsweise der Abstinenz nach Ablauf
dieser Behandlungsstunden ist in einer nicht von der Therapeutin oder von
dem Therapeuten selbst ausgestellten arztlichen Bescheinigung
festzustellen.

Diese Feststellung hat anhand geeigneter Nachweise zu erfolgen. Sie ist von
der Therapeutin oder von dem Therapeuten als Teil der
Behandlungsdokumentation  vorzuhalten und auf Verlangen der
Krankenkasse vorzulegen. Kommt es unter der ambulanten
psychotherapeutischen Behandlung zu einem Ruckfall in den
Substanzgebrauch, ist die ambulante Psychotherapie nur fortzusetzen, wenn
unverziglich geeignete BehandlungsmalRnahmen zur Wiederherstellung der
Suchtmittelfreiheit bzw. Abstinenz ergriffen werden.
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®3)

(4)

()

1b. Psychische und Verhaltensstorungen durch Opioide und gleichzeitige stabile

substitutionsgesttitzte Behandlung geman Richtlinie ~.Methoden
vertragsarztliche Versorgung“, Anlage |, 2. (Substitutionsgestitzte
Behandlung Opiatabhéngiger), beschrankt auf den Zustand der
Beigebrauchsfreiheit. Die Anwendung von Psychotherapie ist in diesen
Fallen nur zulassig bei regelmaRiger Zusammenarbeit und Abstimmung
hinsichtlich der Behandlungsziele und insbesondere der Beigebrauchsfreiheit
mit der substituierenden Arztin oder dem Arzt sowie bei etwaigen
psychosozialen Betreuungs- oder Behandlungsmalinahmen mit den hierftr
zustandigen Stellen.

Seelische Krankheit auf Grund frihkindlicher emotionaler Mangelzustande
oder tiefgreifender Entwicklungsstorungen, in Ausnahmefallen auch seeli-
sche Krankheiten, die im Zusammenhang mit frihkindlichen korperlichen
Schadigungen oder Missbildungen stehen.

Seelische Krankheit als Folge schwerer chronischer Krankheitsverlaufe.

Psychische Begleit-, Folge- oder Residualsymptomatik psychotischer Erkran-
kungen.

!Psychotherapie ist als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ausge-
schlossen, wenn:

1.

3.

zwar seelische Krankheit vorliegt, aber ein Behandlungserfolg nicht erwartet
werden kann, weil dafir bei der Patientin oder dem Patienten die
Voraussetzung hinsichtlich der Motivationslage, der Motivierbarkeit oder der
Umstellungsfahigkeit nicht gegeben sind, oder weil die Eigenart der neuroti-
schen Personlichkeitsstruktur des Patienten (gegebenenfalls die Lebensum-
stande der Patientin oder des Patienten) dem Behandlungserfolg entgegen-
steht,

sie nicht der Heilung oder Besserung einer seelischen Krankheit, sondern al-
lein der beruflichen oder sozialen Anpassung oder der beruflichen oder schu-
lischen Forderung dient,

sie allein der Erziehungs-, Ehe-, Lebens- und Sexualberatung dient.

Soll Psychotherapie im Rahmen einer die gesamten Lebensverhéltnisse umfas-
senden psychosozialen Versorgung erbracht werden, so ist diese Psychothera-
pie nur dann und soweit eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, als
sie der Behandlung von Krankheit im Sinne dieser Richtlinie dient.

verhaltensweisen, die als psychosoziale Stérung in Erscheinung treten, sind nur
dann Gegenstand von Psychotherapie nach Abschnitt B und Mal3hahmen der
psychosomatischen Grundversorgung nach Abschnitt C der Richtlinie, wenn sie
Ausdruck einer psychischen Erkrankung sind.
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E
Leistungsumfang

§ 23 Behandlungsumfang und -begrenzung

(1)  'Fur die Durchfiihrung der Psychotherapie ist es sowohl unter therapeutischen
als auch unter wirtschaftlichen Aspekten erforderlich, nach Klarung der Diagnose
und der Indikationsstellung vor Beginn der Behandlung den Behandlungsumfang
und die Behandlungsfrequenz festzulegen, damit sich die Patientin oder der Pa-
tient und die Therapeutin oder der Therapeut darauf einrichten kénnen. %In Aus-
nahmefallen, in denen der Behandlungsumfang und die Behandlungsfrequenz zu
Beginn der Behandlung nicht mit ausreichender Sicherheit festgelegt werden
kann, soll die Festlegung nach einer Probetherapie erfolgen.

(2) 'Diein den §§ 23a bis 23c festgelegten Begrenzungen beriicksichtigen die thera-
peutischen Erfahrungen in den unterschiedlichen Gebieten der Therapie und
stellen einen Behandlungsumfang dar, in dem in der Regel ein Behandlungser-
folg erwartet werden kann.

§ 23a Therapieanséatze in den Verfahren nach § 13
(1)  'Folgende Therapieansatze sind méglich:

1. Vor der ersten Antragstellung sind bis zu 5, bei der analytischen
Psychotherapie bis zu 8, probatorische Sitzungen mdoglich.

2. Kurzzeittherapie bis 25 Stunden als Einzeltherapie in der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapie und/oder der Verhaltenstherapie auch in
halbstiindigen Sitzungen mit entsprechender Vermehrung der Gesamt-
sitzungszahl (Antragsverfahren mit Begutachtung, sofern fur die
Therapeutin oder den Therapeuten keine Befreiung gemaf §826a gilt).

3. Kurzzeittherapie bis 25 Stunden als Gruppentherapie (als
tiefenpsychologisch fundierte Therapie nur bei Erwachsenen und
Jugendlichen und/oder als Verhaltenstherapie) (Antragsverfahren mit
Begutachtung, sofern fiir die Therapeutin oder den Therapeuten keine
Befreiung gemaf §26a gilt).

4, Therapie mit einer Stundenzahl, die in Bezug auf das Krankheitsbild und
das geplante Therapieverfahren in der Antragsbegriindung festzulegen ist
(Antragsverfahren mit Begutachtung).

5. Die Uberfiihrung einer Kurzzeitherapie in die Langzeittherapie muss bis

zur zwanzigsten Sitzung der Kurzzeittherapie beantragt und zugleich das
Gutachterverfahren eingeleitet werden.
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Probetherapie als Bestandteil der Langzeittherapie auf Antrag oder nach
Empfehlung der Gutachterin oder des Gutachters fir tiefenpsychologisch
fundierte bzw. analytische Psychotherapie bis zu 25 Stunden, fur Verhal-
tenstherapie bis zu 15 Stunden (Antragsverfahren mit Begutachtung).

(2) 'Die Therapiestunde im Rahmen der Psychotherapie umfasst mindestens
50 Minuten.

§ 23b Bewilligungsschritte fur die Verfahren gemaf § 13

(1)  'Folgende Bewilligungsschritte sind méglich:

1.

Analytische Psychotherapie bis 160 Stunden, in besonderen Fallen bis
240 Stunden, bei Gruppenbehandlung bis 80 Doppelstunden, in besonde-
ren Fallen bis 120 Doppelstunden.

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bis 50 Stunden, in
besonderen Fallen bis 80 Stunden, bei Gruppenbehandlung bis
40 Doppelstunden, in besonderen Fallen bis 60 Doppelstunden. Behand-
lungen kdnnen als Einzeltherapie der Indexpatientin oder des Indexpati-
enten auch in Doppelstunden bei intensiverer Einbeziehung von Partnerin
oder Partner oder Familie durchgeflhrt werden. Die entsprechenden
Stunden werden auf das Gesamtkontingent angerechnet. Die in § 14a Ab-
satz 3 Nummer 4 genannte Methode kann als Einzeltherapie auch in halb-
stindigen Sitzungen mit entsprechender Vermehrung der Gesamt-
sitzungszahl Anwendung finden.

Verhaltenstherapie bis 45 Stunden, in besonderen Féllen bis
60 Stunden. Verhaltenstherapie kann als Einzeltherapie auch in halbstin-
digen Sitzungen mit entsprechender Vermehrung und in doppelstindigen
Sitzungen mit entsprechender Verminderung der Gesamtsitzungszahl An-
wendung finden. Verhaltenstherapie kann nur in Kombination mit der Ein-
zeltherapie auch als Gruppenbehandlung durchgefuhrt werden, wobei die
in der Gruppentherapie erbrachte Doppelstunde im Gesamttherapiekon-
tingent als Einzelstunde gezéhlt wird.

Psychotherapie von Kindern bei analytischer und tiefenpsychologisch fun-
dierter Psychotherapie bis 70 Stunden, in besonderen Fallen bis 120
Stunden, bei Gruppenbehandlung bis 40 Doppelstunden, in besonderen
Fallen bis 60 Doppelstunden.

Verhaltenstherapie von Kindern bis 45 Stunden, in besonderen Féllen bis
60 Stunden einschliel3lich Gruppentherapie in Doppelstunden.

Psychotherapie von Jugendlichen bei analytischer und tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie bis 90 Stunden, in besonderen Fallen bis
140 Stunden, bei Gruppenbehandlung bis 40 Doppelstunden, in besonde-
ren Fallen bis 60 Doppelstunden.
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7. Verhaltenstherapie bei Jugendlichen bis 45 Stunden, in besonderen Fallen
bis 60 Stunden einschlie3lich Gruppentherapie in Doppelstunden.

8. Eine Uberschreitung des in Nummer 1 bis 7 festgelegten Therapieumfan-
ges ist fur die folgenden Verfahren nur zulassig, wenn aus der Darstellung
des therapeutischen Prozesses hervorgeht, dass mit der Beendigung der
Therapie das Behandlungsziel nicht erreicht werden kann, aber begrin-
dete Aussicht auf Erreichung des Behandlungsziels bei FortfiUhrung der
Therapie besteht. Dabei sind grundséatzlich die folgenden Hoéchstgrenzen
einzuhalten:

a) analytische  Psychotherapie 300 Stunden, in  Gruppen
150 Doppelstunden

b) tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 100 Stunden, in
Gruppen 80 Doppelstunden

C) Verhaltenstherapie 80 Stunden einschliel3lich Gruppentherapie in
Doppelstunden

d) bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychothera-
pie von Kindern 150 Stunden, in Gruppen 90 Doppelstunden, bei
Verhaltenstherapie von Kindern 80 Stunden einschlie3lich Grup-
pentherapie in Doppelstunden.

e) bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychothera-
pie  von Jugendlichen 180  Stunden, in  Gruppen
90 Doppelstunden, bei Verhaltenstherapie von Jugendlichen 80
Stunden einschlie3lich Gruppentherapie in Doppelstunden.

(2)  'Wurde Kurzzeittherapie durchgefiihrt, ist bei Uberfilhrung von Kurzzeittherapie
in Langzeittherapie die bewilligte Kurzeittherapie auf das Kontingent der Lang-
zeittherapie anzurechnen.

§ 23c Ubende und suggestive Interventionen

'Fur iibende und suggestive Interventionen gelten folgende Begrenzungen:

1. Autogenes Training (8 21b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1) einzeln und in
Gruppen bis 12 Sitzungen

2. Jacobsonsche Relaxationstherapie (8 21b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2)
einzeln und in Gruppen bis 12 Sitzungen

3. Hypnose (8 21b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3) bis 12 Sitzungen (nur
Einzelbehandlung)

\/on diesen Interventionen kann in der Regel im Behandlungsfall nur eine zur Anwen-
dung kommen.
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F.
Konsiliar-, Antrags- und Gutachterverfahren

§ 24 Konsiliarverfahren und Qualifikation der den Konsiliarbericht abgebenden
Arztinnen und Arzte

(2) 'Zur Einholung des Konsiliarberichtes iiberweist die Psychologische
Psychotherapeutin oder der Psychologische Psychotherapeut oder die Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut spatestens nach Beendigung der probatorischen Sitzungen und vor
Beginn der Psychotherapie die Patientin oder den Patienten an eine
Konsiliararztin oder einen Konsiliararzt. 2Auf der Uberweisung ist der
Konsiliararztin oder dem Konsiliararzt eine kurze Information tber die von ihm
erhobenen Befunde und die Indikation zur Durchfihrung einer Psychotherapie zu
ubermitteln.

(2) ! Die Konsiliararztin oder der Konsiliararzt hat den Konsiliarbericht nach Anforde-
rung durch die Therapeutin oder den Therapeuten nach persoénlicher Untersu-
chung der Patientin oder des Patienten zu erstellen. 2Der Bericht ist der Thera-
peutin oder dem Therapeuten moglichst zeitnah, spéatestens aber drei Wochen
nach der Untersuchung zu Gbermitteln.

3) 'Der Konsiliarbericht enthélt folgende Angaben:

1. Aktuelle Beschwerden der Patientin oder des Patienten,

2. psychischer und somatischer Befund (bei Kindern und Jugendlichen insbe-
sondere unter Berucksichtigung des Entwicklungsstandes),

3. im Zusammenhang mit den aktuellen Beschwerden relevante anamnesti-
sche Daten,

4.  zu einer gegebenenfalls notwendigen psychiatrischen oder kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Abklarung,

5. relevante stationare und/oder ambulante Vor- und Parallelbehandlungen
inklusive gegebenenfalls laufende Medikation,

6. medizinische Diagnose(n), Differential- und Verdachtsdiagnose(n),

7. gegebenenfalls Befunde, die eine arztliche/arztlich veranlasste Begleitbe-
handlung erforderlich machen,

8.  zu gegebenenfalls erforderlichen weiteren arztlichen Untersuchungen, und

9. zu gegebenenfalls bestehenden Kontraindikationen fiir die Durchfiihrung ei-
ner psychotherapeutischen Behandlung zum Zeitpunkt der Untersuchung.

2 Die Konsiliararztin oder der Konsiliararzt teilt der Krankenkasse nur die fir ihre
Leistungsentscheidung notwendigen Angaben mit. *Ist Psychotherapie nach

19



Psychotherapie-Richtlinien

(4)

Auffassung der Konsiliararztin oder des Konsiliararztes kontraindiziert und wird
dennoch ein entsprechender Antrag gestellt, so veranlasst die Krankenkasse
eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen.

'Zur Abgabe des Konsiliarberichtes sind alle Vertragsarztinnen und Vertrags-
arzte mit Ausnahme der folgenden Arztgruppen berechtigt: Laborarztinnen und
Laborarzte, Mikrobiologinnen und Mikrobiologen und Infektionsepidemiologinnen
und Infektionsepidemiologen, sowie Arztinnen und Arzte fur Nukelarmedizin,
Pathologie, Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin und Humangene-
tik.’Abweichend hiervon sind fiir die Abgabe eines Konsiliarberichtes vor einer
psychotherapeutischen Behandlung von Kindern folgende Vertragséarztinnen und
Vertragsarzte berechtigt: Facharztinnen und Facharzte fur Kinder- und Jugend-
medizin, fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, flr innere Me-
dizin und fiir Allgemeinmedizin sowie praktische Arztinnen und Arzte.

8 25 Antragsverfahren

(1)

(1a)

)

®3)

!Die Feststellung der Leistungspflicht fiir Psychotherapie nach § 13 erfolgt durch
die Krankenkasse auf Antrag der oder des Versicherten. 2Zu diesem Antrag teilt
die arztliche Psychotherapeutin oder der arztliche Psychotherapeut die &arztliche
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der arztliche Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut, die Psychologische Psychotherapeutin oder der
Psychologische Psychotherapeut oder die Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (nachfolgend zu-
sammenfassend als Therapeutinnen oder Therapeuten bezeichnet) vor der Be-
handlung der Krankenkasse die Diagnose mit, begrindet die Indikation und be-
schreibt Art und Umfang der geplanten Therapie. *Wird ein Antrag auf Langzeit-
therapie gestellt oder soll eine Kurzzeittherapie in eine Langzeittherapie uberge-
leitet werden, so soll dieser Antrag neben den Angaben zu Diagnose, Indikation
sowie Art, Umfang und Frequenz der geplanten Therapie auch einen fallbezoge-
nen Behandlungsplan enthalten (Bericht an die Gutachterin oder den Gutachter).

In den Fallen des 822 Abs. 2 Nr. la Satz 2 und 3 entfdllt jede weitere
Leistungspflicht zur FortfUhrung der ambulanten Therapie, wenn die Grinde flr
die Annahme der voraussichtlichen Erreichbarkeit der Abstinenz
beziehungsweise Suchtmittelfreiheit entfallen, die Abstinenz beziehungsweise
Suchtmittelfreiheit tatséchlich nicht bis zum Ende von 10 Behandlungsstunden
erreicht wird oder die geforderte Dokumentation nach 822 Abs. 2 Nr. 1a Satz 2
und 3 nicht vorgelegt werden kann.

'Eine Verlangerung der Therapie gemaR § 23b Absatz 1 Nummer 1 bis 8 bedarf
eines Fortsetzungsantrags, in dem Verlauf und Ergebnis der bisherigen Therapie
darzustellen und eine begriindete Prognose in Bezug auf die beantragte Verlan-
gerung abzugeben ist.

!Ist die Psychotherapie gemaR § 23a Absatz 1 Nummer 2 und 3 mit den dort
festgelegten Leistungen nicht erfolgreich abzuschlieRen und soll die Therapie
deshalb fortgesetzt werden, bedarf es eines Antrags auf Feststellung der
Leistungspflicht mit Darstellung des Behandlungsverlaufs, des erreichten Thera-
pieerfolgs und der ausfihrlichen Begrindung zur Fortsetzung der Behandlung
einschliel3lich der prognostischen Einschatzung.
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(4)  'Das Nahere zum Antragsverfahren ist in § 11 der Anlage 1 zum Bundesmantel-
vertrag-Arzte in der Fassung vom 7. Dezember 1998 und in § 11 der Anlage 1
zum Arzt-/Ersatzkassen-Vertrag in der Fassung vom 7. Dezember 1998 (Psy-
chotherapie-Vereinbarungen) geregelt.

8§ 26 Gutachterverfahren

'Bei Psychotherapie geméaR § 13 ist der Antrag zu begriinden. 2Er ist durch eine Gut-
achterin oder einen Gutachter zu prifen, die oder der nach § 12 der Psychotherapie-
Vereinbarungen bestellt ist. * Die Gutachterin oder der Gutacher hat sich dazu zu
duRern, ob die in dieser Richtlinie genannten Voraussetzungen erfiillt sind. * Die
Psychologische Psychotherapeutin oder der Psychologische Psychotherapeut oder die
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut hat den Konsiliarbericht im verschlossenen Umschlag dem Be-
richt an die Gutachterin oder den Gutachter beizufligen.

§ 26a Befreiung vom Gutachterverfahren fur die Kurzzeittherapie

Von der in § 26 festgelegten Begriindungspflicht fir einen Antrag im Gutachterverfah-
ren kdnnen Therapeutinnen und Therapeuten fur die Kurzzeittherapie durch die Kas-
senarztliche Vereinigung befreit werden. Voraussetzung ist, dass sie fiir das jeweilige
Verfahren 35 Therapiegenehmigungen im Gutachterverfahren geman dieser bzw. der
bis zum 31. Dezember 1998 giiltigen Richtlinie aufgrund von Erstantragen von Patien-
tinnen und Patienten ihrer zustandigen Kassenarztlichen Vereinigung vorlegen und
nachweisen, dass sie die Therapien personlich und eigenverantwortlich durchgefiihrt
haben. 3Fur Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die eine Befreiung von der
Begrundungspflicht fir einen Antrag auf tiefenpsychologisch fundierte Kurzzeittherapie
bei Erwachsenen beantragen, gilt: Auf die 35 vorzulegenden Therapiegenehmigungen
im Gutachterverfahren konnen bis zu 15 Therapiegenehmigungen fir analytische Lang-
zeittherapien angerechnet werden. “Von den 35 Therapiegenehmigungen miissen min-
destens 20 eine Einzeltherapie betreffen. *Will die Therapeutin oder der Therapeut eine
Befreiung vom Gutachterverfahren auch fur die Gruppentherapie erhalten, miissen von
den fir das entsprechende Verfahren und den entsprechenden Bewilligungsschritt vor-
gelegten 35 Therapiegenehmigungen 15 fir eine Gruppentherapie erteilt worden sein.
®Voraussetzung fiir eine Befreiung vom Gutachterverfahren fiir die Kurzzeittherapie von
Kindern und Jugendlichen ist die Vorlage von 35 im Gutachterverfahren genehmigten
Therapien von Kindern und Jugendlichen. “Fiir Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten, die eine Befreiung von der Begrindungspflicht flr einen Antrag auf tiefenpsy-
chologisch fundierte Kurzzeittherapie von Kindern und Jugendlichen beantragen, gilt:
Auf die 35 vorzulegenden Therapiegenehmigungen im Gutachterverfahren kénnen so-
wohl Therapiegenehmigungen fir Langzeittherapien von tiefenpsychologisch fundierter
als auch von analytischer Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen angerechnet
werden. ®Bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sowohl eine Abrech-
nungsgenehmigung fur die Behandlung von Kindern und Jugendlichen als auch fir die
Behandlung von Erwachsenen besitzen und eine Befreiung von der Begriindungspflicht
fur einen Antrag auf Kurzzeittherapie von Kindern und Jugendlichen in einem Richtli-
nienverfahren beantragen, gilt: Auf die 35 vorzulegenden Therapiegenehmigungen im
Gutachterverfahren kénnen bis zu 15 Therapiegenehmigungen fiir Psychotherapie von
Erwachsenen in diesem Richtlinienverfahren angerechnet werden. °Die Befreiung vom
Gutachterverfahren fir die Kurzzeittherapie gilt fir Therapeutinnen und Therapeuten,
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die die oben geforderten Nachweise erbracht haben und die Behandlung selbst durch-
fuhren.

8 26b Qualifikation der Gutachterinnen und Gutachter

(1)

()

'Im Gutachterverfahren nach der Psychotherapie-Richtlinie werden entsprechend
qualifizierte Arztinnen und Arzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und
Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten als Gutachterin-
nen und Gutachter tatig. ’Die nachfolgend aufgefiihrten Kriterien gelten fiir alle
Gutachterinnen und Gutachter, die nach Inkrafttreten dieser Richtlinie erstmals
bestellt werden. *Die Gutachterinnen und Gutachter miissen die in den Abséatzen
2 bis 6 jeweils festgelegte Qualifikation besitzen.

'Fiir den Bereich der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psychothe-
rapie mussen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

1.

Die Gebietsbezeichnung als Arztin oder Arzt fur Psychotherapeutische
Medizin oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Psychi-
atrie und Psychotherapie oder fur die Begutachtung von Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie

oder

die Approbation als Psychologischer Psychotherapeutin oder als Psycholo-
gischer Psychotherapeut oder fir die Begutachtung von Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
oder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut,

fur Arztinnen und Arzte eine abgeschlossene Weiterbildung in der
tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psychotherapie, fir Psy-
chologischer Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeu-
ten und fur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten der Fachkundenachweis in den analytisch
begrindeten Verfahren

und

soweit Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psy-
chotherapeuten zur Begutachtung von Kindern und Jugendlichen bestellt
werden, zusétzlich zur Fachkunde der Nachweis nach 8 6 Absatz 4 der
Psychotherapie-Vereinbarungen im Hinblick auf die Anforderungen fir die
tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie bei Kindern
und Jugendlichen,

Nachweis von mindestens funfjahriger Tatigkeit nach dem Abschluss einer
unter Nummer 2 genannten Weiter- bzw. Ausbildung ganz oder Uberwie-
gend auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen
Psychotherapie in einer Praxis oder Klinik, Poliklinik oder Fachklinik far
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®3)

(4)

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie bzw. Psychiatrie und Psy-
chotherapie,

Nachweis Uber eine mindestens flinfjahrige Tatigkeit als Dozentin oder Do-
zent und als Supervisorin oder Supervisor an einer Ausbildungsstatte nach
8 6 des Psychotherapeutengesetzes oder an einem zur Weiterbildung in
den unter Nummer 1 genannten Gebieten befugten Weiterbildungsverbund
(Arztinnen und Arzte mit Befugnis zur gemeinsamen Weiterbildung) oder an
einer weiterbildungsbefugten Klinik, Poliklinik oder Fachklinik mit tiefenpsy-
chologisch fundierter und analytischer Grundorientierung, an der entspre-
chende Krankenbehandlungen durchgefiihrt werden. Der Nachweis erfolgt
durch die befugte Institution oder durch eine entsprechende Bescheinigung
der Arztekammer,

Nachweis einer zum Zeitpunkt der Bestellung andauernden Dozenten- und
Supervisorentétigkeit auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten
und analytischen Psychotherapie,

Nachweis einer mindestens dreijahrigen Teilnahme an der ambulanten Ver-
sorgung auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten und analyti-
schen Psychotherapie, und

Nachweis, dass zu Beginn der Gutachtertatigkeit in der Regel kein héheres
Lebensalter als 55 Jahre besteht.

'Fur den Bereich der Begutachtung von tiefenpsychologisch fundierter und
analytischer Kinder- und Jugendlichentherapie muss die Erfullung der Kriterien 3
bis 6 jeweils fur die tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie
von Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden.

'Fiir den Bereich der Verhaltenstherapie miissen folgende Voraussetzungen
gegeben sein:

1.

Die Gebietsbezeichnung als Arztin oder Arzt fur Psychotherapeutische
Medizin oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Psychi-
atrie und Psychotherapie oder fur die Begutachtung von Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie

oder

die Approbation als Psychologische Psychotherapeutin oder als Psycholo-
gischer Psychotherapeut oder als Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutin oder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut,

fur Arztinnen und Arzte eine abgeschlossene Weiterbildung in der Verhal-
tenstherapie, fir Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologi-
sche Psychotherapeuten sowie fur Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten der Fachkun-
denachweis in Verhaltenstherapie
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()

(6)

und

soweit Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psy-
chotherapeuten zur Begutachtung von Kindern und Jugendlichen bestellt
werden, zusatzlich zur Fachkunde den Nachweis nach 8 6 Absatz 4 der
Psychotherapie-Vereinbarungen im Hinblick auf die Anforderungen fir die
Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen,

3. Nachweis von mindestens funfjahriger Tatigkeit nach dem Abschluss einer
unter Nummer 2 genannten Weiter- bzw. Ausbildung ganz oder Uberwie-
gend auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie in einer Praxis oder Klinik, Po-
liklinik oder Fachklinik fir Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
bzw. Psychiatrie und Psychotherapie,

4.  Nachweis Uber eine mindestens funfjahrige Tatigkeit als Dozentin oder Do-
zent und als Supervisorin oder Supervisor an einer Ausbildungsstatte nach
8 6 des Psychotherapeutengesetzes oder an einem zur Weiterbildung in
den unter Nummer 1 genannten Gebieten befugten Weiterbildungsverbund
(Arztinnen und Arzte mit Befugnis zur gemeinsamen Weiterbildung) oder an
einer weiterbildungsbefugten Klinik, Poliklinik oder Fachklinik mit verhal-
tenstherapeutischer Grundorientierung, an der entsprechende Krankenbe-
handlungen durchgefiihrt werden. Der Nachweis erfolgt durch die befugte
Institution oder durch eine entsprechende Bescheinigung der Arztekammer,

5. Nachweis einer zum Zeitpunkt der Bestellung andauernden Dozenten- und
Supervisorentétigkeit auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie,

6. Nachweis einer mindestens dreijahrigen Teilnahme an der ambulanten Ver-
sorgung auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie, und

7. Nachweis, dass zu Beginn der Gutachtertatigkeit in der Regel kein hoheres
Lebensalter als 55 Jahre besteht.

'Fiir den Bereich der Begutachtung von Kinder- und Jugendlichenverhaltensthera-
pie muss die Erfillung der Kriterien 3 bis 6 jeweils fur die Verhaltenstherapie bei
Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden.

'Die nach den bis zum 31. Dezember 1998 giiltigen Psychotherapie-Richtlinien
tatigen Gutachterinnen und Gutachter kbnnen unberthrt von den unter § 26b auf-
gefilhrten Voraussetzungen weiterhin tatig bleiben. *Entsprechendes gilt fiir Gut-
achterinnen und Gutachter, die nach den bis zum 30. September 2005 gultigen
Psychotherapie-Richtlinien tatig gewesen sind.

24



Psychotherapie-Richtlinien

G
Qualifikation zur Durchfuhrung der Psychotherapie
und der psychosomatischen Grundversorgung
8 27 Qualifikation der Leistungserbringer

!Die Qualifikation zur Durchfiihrung der Psychotherapie und der psychosomatischen
Grundversorgung ist in den Psychotherapie-Vereinbarungen naher bestimmt.

H
Psychotherapie-Vereinbarungen

§ 28 Regelungsbereich der Psychotherapie-Vereinbarungen

(2) 'Das Nahere zur Durchfilhrung der psychotherapeutischen Versorgung regeln
die Kassenarztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen durch entsprechende Vereinbarungen.

(2) 'Ein Verfahren zur Dokumentation psychotherapeutischer Leistungen und zur

Evaluation der Prozess- und Ergebnisqualitat wird zwischen den Vertragspart-
nern der Psychotherapie-Vereinbarungen vereinbart.

Siegburg, den 19. Februar 2009
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Anlage 1

Der Gemeinsame Bundesausschuss stellt gemal3 § 17 Absatz 3 der Richtlinie
fest:

1. Katathymes Bilderleben ist keine eigenstandige Psychotherapie im Sinne
der Richtlinie, sondern kann gegebenenfalls im Rahmen eines tbergeord-
neten tiefenpsychologisch fundierten Therapiekonzeptes (8 14a) Anwen-
dung finden.

2. Rational Emotive Therapie (RET) kann als Methode der kognitiven Um-
strukturierung (8 14 Absatz 2 Nummer 4) im Rahmen eines umfassenden
verhaltenstherapeutischen Behandlungskonzepts Anwendung finden.

3. Die Erfordernisse der Psychotherapie-Richtlinie werden nicht erfullt von:

Gesprachspsychotherapie
Gestalttherapie

Logotherapie

Psychodrama
Respiratorisches Biofeedback
Transaktionsanalyse

Qs WNE

26



	Psychotherapie-Richtlinie
	Inhaltsverzeichnis
	A - Allgemeines
	§ 1 Psychotherapie als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
	§ 2 Seelische Krankheit
	§ 3 Ätiologische Orientierung der Psychotherapie
	§ 4 Übergreifende Merkmale von Psychotherapie
	§ 5 Definition Psychotherapieverfahren
	§ 6 Definition Psychotherapiemethode
	§ 7 Definition psychotherapeutische Technik
	§ 8 Feststellungen zu Verfahren und Methoden
	§ 9 Einbeziehung des sozialen Umfeldes
	§ 10 Verbindung von Diagnostik und Therapie
	§ 11 Psychosomatische Grundversorgung
	§ 12 Schriftliche Dokumentation

	B - Psychotherapeutische Behandlungs- und Anwendungsformen
	§ 13 Behandlungsformen
	§ 14 Psychoanalytisch begründete Verfahren
	§ 14a Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
	§ 14b Analytische Psychotherapie
	§ 15 Verhaltenstherapie
	§ 16 Keine Kombination von psychoanalytisch begründeten Verfahren und Verhaltenstherapie
	§ 17 Anerkennung neuer Psychotherapieverfahren und -methoden
	§ 18 Anwendungsformen
	§ 19 Kombination von Anwendungsformen
	§ 20 Behandlungsfrequenz

	C - Psychosomatische Grundversorgung
	§ 21 Allgemeines
	§ 21a Verbale Interventionen
	§ 21b Übende und suggestive Interventionen

	D - Anwendungsbereiche
	§ 22 Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie

	E - Leistungsumfang
	§ 23 Behandlungsumfang und -begrenzung
	§ 23a Therapieansätze in den Verfahren nach § 13
	§ 23b Bewilligungsschritte für die Verfahren gemäß § 13
	§ 23c Übende und suggestive Interventionen

	F. - Konsiliar-, Antrags- und Gutachterverfahren
	§ 24 Konsiliarverfahren und Qualifikation der den Konsiliarbericht abgebenden Ärztinnen und Ärzte
	§ 25 Antragsverfahren
	§ 26 Gutachterverfahren
	§ 26a Befreiung vom Gutachterverfahren für die Kurzzeittherapie
	§ 26b Qualifikation der Gutachterinnen und Gutachter

	G - Qualifikation zur Durchführung der Psychotherapieund der psychosomatischen Grundversorgung
	§ 27 Qualifikation der Leistungserbringer

	H - Psychotherapie-Vereinbarungen
	§ 28 Regelungsbereich der Psychotherapie-Vereinbarungen

	Anlage 1




